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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Innenkratzputz

Artikel-Nr.:
134971

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Beschichtungsmittel, Verdlinnungsmittel, Flller und Spachtelmasse

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Hiandler):

blizz-z Schweiz AG
Moskau 314B

8262 Ramsen

Schweiz

Telefon: +41 52 51132 70
Telefax: +41 52 51132 74
E-Mail: info@blizz-z.ch
Webseite: www.blizz-z.ch

1.4. Notrufnummer

24h: 145 (Tox Info Suisse, Zurich; fir Anrufe aus der Schweiz, Auskiinfte auf Deutsch, Franzdésisch und
Italienisch)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Gemisch ist als nicht gefdhrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemiB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenhinweise: keine

Ergdnzende Gefahrenmerkmale

EUH208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr.
247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Sicherheitshinweise

P102 | Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Beschreibung:
Waissrige Copolymer Dispersion mit anorganischen Pigmenten und Fllstoffen
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte, getrankte
Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und
arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. In allen Zweifelsfallen oder wenn
Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen:
Fir Frischluft sorgen. Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Bei Hautkontakt:
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Nicht abwaschen mit: Losemittel/
Verdiinnungen Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spiilen. Bei Augenreizung einen
Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:
Mund griindlich mit Wasser ausspiilen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen
(Verdlinnungseffekt). Kein Erbrechen herbeiftihren. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei
auftretenden Krampfen etwas iber den Mund verabreichen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
Schaum Trockenloschmittel Trockener Sand Wasserspriihstrahl Loschdecke

Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
keine

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Geeignetes Atemschutzgerat benutzen. Schutzkleidung. Gummistiefel.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfaillen anzuwendende
Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfille geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Personen in Sicherheit bringen.
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt. Schutzvorschriften beachten (siehe
Abschnitt 7 und 8).

Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkrafte

Persoénliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen
lassen. Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und entsorgen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fiir Riickhaltung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Das aufgenommene Material
gemaB Abschnitt Entsorgung behandeln.

Fiir Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung: siehe
Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
SchutzmaBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Es sind keine speziellen technischen SchutzmaBnahmen erforderlich. Keine besonderen
Handhabungshinweise erforderlich. Persénliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:

Behilter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise:

Zu vermeidende Stoffe:

Starke S&ure Starke Lauge Oxidationsmittel

Nicht zusammen lagern mit:
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Nahrungs- und Futtermittel
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 12 — nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:

Vor Frost schiitzen. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung:
keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iliberwachende Parameter
Keine Daten verfligbar
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Mindeststandards fir SchutzmaBnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgefiihrt.
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166 Korbbrille

Hautschutz:
Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeigneter Handschuhtyp Handschuhmaterial
aus Spezialnitril verwenden: z. B. Chemiekalienschutzhandschuh Dermatril P 743 der Fa. KCL. 02,mm
Durchbruchszeit: 240 min. Alternativ andere Schutzhandschuhe, die mindestens der Kategorie 3 nach
EN 374 entsprechen. Es sind die Hinweise der TRGS 401 zu beachten. Die Auswahl eines geeigneten
Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig und
von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen
darstellt, ist die Bestdandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf deshalb vor
dem Einsatz Gberpriift werden. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen
reinigen und gut durchliftet aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind
zu beriicksichtigen. Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchldssigkeit Gberprifen.
Korperschutz:
Overall Chemikalienbestdndige Sicherheitsschuhe

Atemschutz:
Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig. Atemschutz ist erforderlich bei: Spriihverfahren
Viertelmaske (DIN EN 140)

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: Flissig Farbe: weild
Geruch: dispersionsartig Entziindbarkeit: Keine Daten verfiigbar

blizz-z Handwerk Direkt GmbH Sommerauer StraRe 14 91555 Feuchtwangen www.blizz-z.de  Seite 4/8 de/CH

GeSi.de



SICHERHEITSDATENBLATT
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 05.08.2025
Druckdatum: 05.08.2025

blizzz

Version: 1
Innenkratzputz
Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung
pH-Wert Keine Daten
verflighar
Schmelzpunkt Keine Daten
verfiighbar
Gefrierpunkt Keine Daten
verfiigbar
Siedebeginn und Siedebereich > 100 °C @ 1013 hPa
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten
verfiigbar
Zindtemperatur Keine Daten
verfiigbar
Obere/untere Entziindbarkeits- oder nicht anwendbar
Explosionsgrenzen
Dampfdruck <1.000 hPa 50 °C
Dampfdichte Keine Daten
verfiigbar
Dichte = 1,97 g/cm? 20°C
Schittdichte nicht anwendbar
Wasserloslichkeit vollstandig mischbar
Viskositat, dynamisch Keine Daten
verflighbar
Viskositat, kinematisch Keine Daten
verfiighbar
VOC-Wert 0g/L
Auslaufzeit >90s 20°C @ DIN Auslaufbecher 4 mm
9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Enthélt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7]

und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Zusatzliche Angaben:

Keine Daten verflgbar

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Aquatische Toxizitat:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Zusatzliche 6kotoxikologische Informationen:
keine
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
abiotischer Abbau:
Es liegen keine Informationen vor.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Akkumulation / Bewertung:
Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilitdt im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaB EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt
[ 08 0120

| wadssrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen

Abfallbehandlungslésungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Entsorgung gemaR den behordlichen Vorschriften. 55508: Sonstige Farben und Anstrichmittel
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport (ADN) | Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-

DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht relevant

14.4. Verpackungsgruppe

| nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

14.5. Umweltgefahren

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

14.6. Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den Verwender

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaf} IMO-Instrumenten
nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Richtlinie 2004/42/EG iiber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken:
Gehalt an fliichtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 0 Gew-%
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15.1.2. Nationale Vorschriften
n [CH] Nationale Vorschriften

VOC-Wert
0,0%

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verfligbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme

ADN Europdisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefihrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrallen

ADR Europdisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefihrlicher Giiter auf der
Stralle

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN Deutsches Institut fiir Normung / Deutsche Industrienorm

EN Europaische Norm

EWC Europdischer Abfallartenkatalog

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

NFPA Nationale Brandschutzbehérde

PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig

REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

RID Gefahrgutvorschriften fir den Transport mit der Eisenbahn

TRGS Technische Regeln fir Gefahrstoffe

UN United Nations

VOC Flichtige organische Verbindungen

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfligbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als nicht geféhrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

16.5. Liste der einschligigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2 bis 15
Keine Daten verflgbar

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfligbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben.
Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben
in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das
so gefertigte neue Material Gbertragen werden.

blizz-z Handwerk Direkt GmbH Sommerauer StraRe 14 91555 Feuchtwangen www.blizz-z.de  Seite 8/8 de/CH

GeSi.de



	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

